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ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, daß die Staaten so 
früh wie möglich sachdienliche Informationen über nukleare 
Unfälle übermitteln, damit grenzüberschreitende Strahlungs
folgen auf ein Mindestmaß beschränkt werden können,

IM HINBLICK auf die Nützlichkeit zweiseitiger und mehr
seitiger Vereinbarungen über den Informationsaustausch in 
•diesem Bereich, N

HABEN folgendes VEREINBART:

A r t i k e 1 1 
Anwendungsbereich

(1) Diese Konvention findet auf jeden Unfall Anwendung, 
der die in Absatz 2 genannten Anlagen oder Tätigkeiten 
eines Teilnehmerstaates oder seiner Hoheitsgewalt oder Kon
trolle unterstehender natürlicher Personen oder anderer 
Rechtsträger betrifft, bei dem radioaktive Stoffe freigesetzt 
werden oder werden können und der zu einer internationalen 
grenzüberschreitenden Freisetzung geführt hat oder führen 
kann, die für die Sicherheit eines anderen Staates vor Strah
lungsfolgen von Bedeutung sein könnte.

(2) Die in Absatz 1 genannten Anlagen und Tätigkeiten 
sind folgende:

a) jeder Kernreaktor, unabhängig von seinem Standort;
b) jede Anlage des Kernbrennstoffkreislaufs;
c) jede Anlage zur Behandlung radioaktiver Abfälle;
d) die Beförderung und Lagerung von Kernbrennstoffen 

oder radioaktiven Abfällen;
e) die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Beseitigung 

und Beförderung von Radioisotopen für landwirtschaft
liche, industrielle, medizinische sowie damit zusammen
hängende wissenschaftliche Zwecke und Forschungs
zwecke und

f) die Verwendung von Radioisotopen für die Energiege
winnung in Weltraumobjekten.

A r t i k e l  2 
Benachrichtigung und Informationen

Im Fall eines Unfalls nach Artikel 1 (im folgenden „nukle
arer Unfall“ genannt) wird der in jenem Artikel bezeichnete 
Teilnehmerstaat

a) sofort unmittelbar oder über die Internationale Atom
energieorganisation (im folgenden „Organisation“ ge
nannt) die Staaten, die, wie in Artikel 1 ausgeführt, 
physisch betroffen sind oder sein können, sowie die Orga
nisation von dem nuklearen Unfall, seiner Art, dem 
Zeitpunkt seines Eintretens und gegebenenfalls dem'ge
nauen Unfallort benachrichtigen und

b) umgehend den unter Buchstabe a bezeichneten Staaten 
unmittelbar oder über die Organisation sowie der Orga
nisation die verfügbaren sachdienlichen Informationen 
nach Artikel 5 übermitteln, damit Strahlungsfolgen in 
diesen Staaten auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

A r t i k e l  3 
Andere nukleare Unfälle

Um die Strahlungsfolgen auf ein Mindestmaß zu beschrän
ken, können die Teilnehmerstaaten auch bei anderen als den 
in Artikel 1 bezeichneten nuklearen Unfällen eine Benach
richtigung vornehmen.

A r t i k e 1 4 
Aufgaben, der Organisation

Die Organisation
a) informiert sofort die Teilnehmerstaaten, Mitgliedstaa

ten, anderen Staaten, die, wie in Artikel 1 ausgeführt, 
physisch betroffen sind oder sein können, und in Be
tracht kommenden internationalen zwischenstaatlichen 
Organisationen (im folgenden „internationale Organi
sationen“ genannt) über eine nach Artikel 2 Buchstabe a 
erhaltene Benachrichtigung und

b) übermittelt umgehend jedem Teilnehmerstaat, jedem 
Mitgliedstaat oder jeder in Betracht kommenden inter
nationalen Organisation auf Ersuchen die nach Artikel 2 
Buchstabe b erhaltenen Informationen.

A r t i k e l  5 
Zu übermittelnde Informationen

(1) Die nach' Artikel 2 Buchstabe b zu übermittelnden In
formationen umfassen folgende- Angaben, soweit der benach
richtigende Teilnehmerstaat darüber verfügt:

a) den Zeitpunkt, gegebenenfalls den genauen Ort und die 
Art des nuklearen Unfalls;

b) die betroffene Anlage oder Tätigkeit;
c) die vermutete oder festgestellte Ursache und die vor

hersehbare Entwicklung des nuklearen Unfalls in be
zug auf die grenzüberschreitende Freisetzung radio
aktiver Stoffe;

d) die allgemeinen Merkmale der radioaktiven Freisetzung 
einschließlich, soweit durchführbar und angemessen, der 
Art, wahrscheinlichen physikalischen und chemischen 
Form und der Menge, Zusammensetzung und effektiven 
Höhe der radioaktiven Freisetzung;

e) Informationen über die derzeitigen und vorhergesagten 
meteorologischen und hydrologischen Bedingungen, die 
zur Vorhersage der grenzüberschreitenden Freisetzung 
der radioaktiven Stoffe erforderlich sind;

f) die Ergebnisse der Umweltüberwachung in bezug auf 
die grenzüberschreitende Freisetzung der radioaktiven 
Stoffe;

g) die ergriffenen oder geplanten Schutzmaßnahmen 
außerhalb der betroffenen Anlage;

h) die Vorhersage über das Verhalten der radioaktiven 
Freisetzung im weiteren Verlauf.

(2) Diese Informationen werden in angemessenen Zeitab
ständen durch weitere sachdienliche Informationen über die 
Entwicklung der Notfallsituation einschließlich ihres vorher
sehbaren oder tatsächlichen Endes ergänzt.

(3) Die nach Artikel 2 Buchstabe b erhaltenen Informatio
nen dürfen uneingeschränkt verwendet werden, sofern der 
benachrichtigende Teilnehmerstaat sie nicht vertraulich über
mittelt hat.

A r t i k e l  6 
Konsultationen

Ein Teilnehmerstaat, der Informationen nach Artikel 2 
Buchstabe b übermittelt, entspricht, soweit es vernünftiger
weise durchführbar ist, umgehend einem Ersuchen eines be
troffenen Teilnehmerstaates um weitere Informationen oder 
Konsultationen mit dem Ziel, die Strahlungsfolgen in diesem 
Staat auf ein Mindestmaß zu beschränken.

A r t i k e l  7 
Zuständige Behörden und Kontaktstellen

(1) Jeder Teilnehmerstaat gibt der Organisation und den 
anderen Teilnehmerstaaten, unmittelbar oder über die Orga
nisation, seine zuständigen Behörden und seine für die Über
mittlung und Entgegennahme der in Artikel 2 bezeichneten 
Benachrichtigung und Informationen verantwortliche Kon
taktstelle bekannt. Diese Kontaktstellen und eine Anlauf
stelle in der Organisation sind ständig erreichbar.

(2) Jeder Teilnehmerstaat teilt der Organisation umgehend 
jede sich etwa ergebende Änderung der in Absatz I bezeich
neten Informationen mit.

(3) Die Organisation führt ein auf dem neuesten Stand ge
haltenes Verzeichnis. dieser staatlichen Behörden und Kon
taktstellen sowie der Kontaktstellen der in Betracht kom
menden internationalen Organisationen und sfellt es den 
Teilnehmerstaaten und Mitgliedstaaten sowie den in Betracht 
kommenden internationalen Organisationen zur Verfügung.


